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ENTGELTORDNUNG  
für das Römer Bad 

 

Stand: Juli 2014  Ortsrecht der Gemeinde Kernen im Remstal 

§ 1 
Art der Entgelte 

I. Eintrittspreise öffentliches Baden Personen 

 
 über  bis 
 16 Jahre 16 Jahren 
 
1.  Einzelkarte   3,50 €   2,00 € 
 
2.  Zehnerkarte 30,00 € 16,00 € 
 
3.  Warmebadezuschlag      1,00 €   1,00 € 
 
4.  Saisonkarte Sommer 65,00 € 30,00 € 

  (Mai - September) 
 

5.  Saisonkarte Winter 85,00 € 40,00 € 
 (Oktober - April) (incl.Warmbadezuschlag) 

 
6.  Jahreskarte entfällt 60,00 € 
  (incl.Warmbadezuschlag) 
 
7.  Premium-Karte 150,00 €  

(Jahreskarte für 
Erwachsene  
incl. Warmbadezuschlag) 

 
8.  Kinder unter 7 Jahren sind frei. 
 
9.  Vollschüler, Studenten, Lehrlinge und Schwerbe-  

hinderte - jeweils mit Ausweis - zahlen den   
Jugendtarif. 

 
10. Die Erstausgabe von Saison- und Premium-

Karten findet im Rathaus im Ortsteil Rommels-
hausen statt. Nach der Erstausgabe kann die 
Karte am Kassenautomat im Hallenbad 
aufgeladen werden.  

II. Entgelt  für Sonderbenutzungen 

Entgelt für Sonderbenutzungen werden jeweils 
gesondert festgesetzt. 
 
1. Benutzungsentgelt für Vereine 

2.  Eintrittsgelder bei Schwimmveranstaltungen ohne   
   Benutzung des Bades 

3.  Sonstige Sondernutzungsentgelte. 

III. Kostenlose Zehnerkarten 

Familien mit drei oder mehr Kindern unter 16 Jahren, 
sowie Alleinerziehende mit zwei Kindern unter 16 
Jahren erhalten auf Antrag jährlich eine kostenlose 
Zehnerkarte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

IV. Entgelt für ausgeliehene Gegenstände 

Für die Entleihung von Schwimm- und Sportgeräten 
fällt kein Entgelt an. Es ist ein Hinterlegungsentgelt 
von 5,00 Euro beim Schwimmmeister zu hinterlegen. 
Alternativ kann der Gaderobenschlüssel als Pfand 
hinterlegt werden. Bei Verlust eines entliehenen 
Gegenstandes wird das Hinterlegungsentgelt 
einbehalten (Pauschalbetrag). 

V. Pauschalbetrag für Garderobenschlüssel 

Pauschalbetrag  für verlorenen Garderobenschlüssel  
10,00 €. 

§ 2 
Allgemeines 

- Die Badezeit endet 15 Minuten vor Schließung des  
  Hallenbades.  

- Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ende der Bade- 
  zeit. 

- In dem Benutzungsentgelte ist die gesetzliche  
  Mehrwertsteuer  enthalten. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die Entgeltordnung tritt zum 25.06.2014 in Kraft. 

 


